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Ordnung zur Änderung der Ordnungen für die Prüfungen in den in dieser Ordnung genannten 
Bachelorstudiengängen des Fachbereichs Umweltwirtschaft/Umweltrecht an der Hochschule 

Trier vom 24.07.2024 

 
Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 2 des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes 
(HochSchG) vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
22.07.2021 (GVBl. S. 453), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 
Umweltwirtschaft/Umweltrecht der Hochschule Trier am 12.06.2024 die folgende Ordnung zur 
Änderung (Änderungsordnung) der Ordnungen für die Prüfungen in den in dieser Ordnung genannten 
Bachelorstudiengängen des Fachbereichs Umweltwirtschaft/Umweltrecht an der Hochschule Trier 
beschlossen. Diese Änderungsordnung hat das Präsidium am 24.07.2024 genehmigt. 
 
Abschnitt I 
Die in den Artikeln 1 bis 3 genannten Ordnungen für die Prüfungen in den genannten Studiengängen 
werden wie folgt geändert:  
 
Artikel 1 
 
4. Änderung der Ordnung für die Prüfung im Bachelor-Studiengang Wirtschafts- und 
Umweltrecht im Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht der Hochschule Trier vom 
01.08.2017 (publicus Nr. 2017-06 vom 19.09.2017, S. 50 ff, zuletzt geändert am 16.06.2020 
(publicus Nr. 2020-05 vom 01.07.2020, S. 33 ff) 
 
§ 15 Abs. 4 wird in die folgende Fassung geändert: 
 
(4) Prüfungsleistungen gemäß § 7 Abs. 2 sowie Studienleistungen gemäß § 8 dieser Ordnung gelten 
als mit "nicht ausreichend" bzw. „nicht bestanden“ bewertet, wenn sie ganz oder in wesentlichen Teilen 
nicht von den Studierenden selbst, sondern von anderen Personen stammen, und dies nicht in 
wissenschaftlich gebräuchlicher Art und Weise, z.B. durch Zitierung, kenntlich gemacht ist (Plagiat). Zur 
Beurteilung, ob ein Plagiat vorliegt, ist eine weitere prüfungsberechtigte Person gemäß § 5 Abs. 2 
hinzuzuziehen. Handelt es sich bei der Abschlussarbeit um ein Plagiat, kann die zulässige 
Wiederholung nach § 17 Abs. 4 ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss der Wiederholung der 
Abschlussarbeit nach § 15 Abs. 4 entscheidet der jeweilige zuständige Prüfungsausschuss. Die 
Studierenden sind vor der Entscheidung zu hören. 
 
In § 15 werden folgende Absätze 5a und 5b ergänzt: 
 
(5a) Die Verwendung von Künstliche Intelligenz-Anwendungen (KI-Anwendungen), die nach 
bestimmten Vorgaben automatisiert Inhalte erstellen können, stellt ein unzulässiges Hilfsmittel bei 
Prüfungs- und Studienleistungen gemäß § 8 bis 13 dieser Ordnung dar, wenn nicht die Nutzung von KI-
Anwendungen nach Abs. 5b erlaubt ist. Bei Prüfungsleistungen, für die eine Eigenständigkeitserklärung 
gefordert wird, ist in dieser ebenfalls durch die Studierenden ausdrücklich zu versichern, dass sie 
insbesondere nicht mithilfe einer KI-generierten Unterstützung erstellt worden sind. 
 
(5b) Abweichend von § 15 Abs. 4 und Abs. 5a wird festgelegt, dass die Verwendung von KI-
Anwendungen als Hilfsmittel bei Studien- und Prüfungsleistungen im Modulhandbuch in dort näher 
bestimmter Art und in näher bestimmtem Umfang unter Einhaltung von ebenfalls näher bestimmten 
Kennzeichnungspflichten gestattet werden kann. Zudem kann die Verwendung von KI-Anwendungen 
von den Prüfenden des jeweiligen Moduls rechtzeitig (i.d.R. zu Vorlesungsbeginn) in schriftlicher Form 
gestattet werden. Soweit im Modulhandbuch oder von den jeweiligen Prüfenden hierzu nichts anderes 
bestimmt ist, haben die Studierenden mindestens die Quelle/Herkunft anzugeben und die eingesetzten 
Prompts zu dokumentieren. Bei Prüfungsleistungen, für die eine Eigenständigkeitserklärung gefordert 
wird, ist in dieser ebenfalls durch die Studierenden ausdrücklich zu versichern, dass sie die von den 
jeweiligen Modulbeschreibungen und/oder von den jeweiligen Prüfenden für die Verwendung von KI-
Anwendungen vorgesehenen Regelungen eingehalten und insbesondere die von den KI-Anwendungen 
generierten Inhalte kenntlich gemacht haben; sie haben weiter zu versichern, dass sie die KI-generierten 
Inhalte kritisch auf sachliche Richtigkeit geprüft haben. 
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§ 15 Abs. 6 wird wie folgt geändert:  
 
(6) Entscheidungen nach Abs. 3, 4, 5, 5a und 5b sind vom jeweils zuständigen Prüfungsausschuss oder 
der von ihm zu bestimmenden Stelle den Studierenden mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
Artikel 2 
 
2. Änderung der Ordnung für die Prüfung im Bachelor-Studiengang Umwelt- und 
Betriebswirtschaft im Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht der Hochschule Trier vom 
09.04.2018 (publicus Nr. 2018-07 vom 16.04.2018, S. 121 ff, zuletzt geändert am 19.08.2019 
(publicus Nr. 2019-05 vom 23.08.2019, S. 125) 
 
§ 15 Abs. 5 wird in die folgende Fassung geändert: 
 
(5) Prüfungsleistungen gemäß § 7 Abs. 2 sowie Studienleistungen gemäß § 8 dieser Ordnung gelten 
als mit "nicht ausreichend" bzw. „nicht bestanden“ bewertet, wenn sie ganz oder in wesentlichen Teilen 
nicht von den Studierenden selbst, sondern von anderen Personen stammen, und dies nicht in 
wissenschaftlich gebräuchlicher Art und Weise, z.B. durch Zitierung, kenntlich gemacht ist (Plagiat). Zur 
Beurteilung, ob ein Plagiat vorliegt, ist eine weitere prüfungsberechtigte Person gemäß § 5 Abs. 2 
hinzuzuziehen. Handelt es sich bei der Abschlussarbeit um ein Plagiat, kann die zulässige 
Wiederholung nach § 17 Abs. 4 ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss der Wiederholung der 
Abschlussarbeit nach § 15 Abs. 5 entscheidet der jeweilige zuständige Prüfungsausschuss. Die 
Studierenden sind vor der Entscheidung zu hören. 
 
In § 15 werden folgende Absätze 5a und 5b ergänzt: 
 
(5a) Die Verwendung von Künstliche Intelligenz-Anwendungen (KI-Anwendungen), die nach 
bestimmten Vorgaben automatisiert Inhalte erstellen können, stellt ein unzulässiges Hilfsmittel bei 
Prüfungs- und Studienleistungen gemäß § 8 bis 13 dieser Ordnung dar, wenn nicht die Nutzung von KI-
Anwendungen nach Abs. 5b erlaubt ist. Bei Prüfungsleistungen, für die eine Eigenständigkeitserklärung 
gefordert wird, ist in dieser ebenfalls durch die Studierenden ausdrücklich zu versichern, dass sie 
insbesondere nicht mithilfe einer KI-generierten Unterstützung erstellt worden sind. 
 
(5b) Abweichend von § 15 Abs. 5 sowie Abs. 5a wird festgelegt, dass die Verwendung von KI-
Anwendungen als Hilfsmittel bei Studien- und Prüfungsleistungen im Modulhandbuch in dort näher 
bestimmter Art und in näher bestimmtem Umfang unter Einhaltung von ebenfalls näher bestimmten 
Kennzeichnungspflichten gestattet werden kann. Zudem kann die Verwendung von KI-Anwendungen 
von den Prüfenden des jeweiligen Moduls rechtzeitig (i.d.R. zu Vorlesungsbeginn) in schriftlicher Form 
gestattet werden. Soweit im Modulhandbuch oder von den jeweiligen Prüfenden hierzu nichts anderes 
bestimmt ist, haben die Studierenden mindestens die Quelle/Herkunft anzugeben und die eingesetzten 
Prompts zu dokumentieren. Bei Prüfungsleistungen, für die eine Eigenständigkeitserklärung gefordert 
wird, ist in dieser ebenfalls durch die Studierenden ausdrücklich zu versichern, dass sie die von den 
jeweiligen Modulbeschreibungen und/oder von den jeweiligen Prüfenden für die Verwendung von KI-
Anwendungen vorgesehenen Regelungen eingehalten und insbesondere die von den KI-Anwendungen 
generierten Inhalte kenntlich gemacht haben; sie haben weiter zu versichern, dass sie die KI-generierten 
Inhalte kritisch auf sachliche Richtigkeit geprüft haben. 
§ 15 Abs. 6 wird wie folgt geändert:  
 
(6) Entscheidungen nach Abs. 3, 4, 5, 5a und 5b sind vom jeweils zuständigen Prüfungsausschuss oder 
der von ihm zu bestimmenden Stelle den Studierenden mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 
 
 
Artikel 3 
 
2. Änderung der Ordnung für die Prüfung im dualen Bachelor-Studiengang Nachhaltige 
Ressourcenwirtschaft im Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht der Hochschule Trier vom 
09.04.2018 (publicus Nr. 2018-07 vom 16.04.2018, S. 138 ff, zuletzt geändert am 19.08.2019 
(publicus Nr. 2019-05 vom 23.08.2019, S. 126/127) 
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§ 15 Abs. 5 wird in die folgende Fassung geändert:

(5) Prüfungsleistungen gemäß § 7 Abs. 2 sowie Studienleistungen gemäß § 8 dieser Ordnung gelten
als mit "nicht ausreichend" bzw. „nicht bestanden“ bewertet, wenn sie ganz oder in wesentlichen Teilen
nicht von den Studierenden selbst, sondern von anderen Personen stammen, und dies nicht in
wissenschaftlich gebräuchlicher Art und Weise, z.B. durch Zitierung, kenntlich gemacht ist (Plagiat). Zur
Beurteilung, ob ein Plagiat vorliegt, ist eine weitere prüfungsberechtigte Person gemäß § 5 Abs. 2
hinzuzuziehen. Handelt es sich bei der Abschlussarbeit um ein Plagiat, kann die zulässige
Wiederholung nach § 17 Abs. 4 ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss der Wiederholung der
Abschlussarbeit nach § 15 Abs. 5 entscheidet der jeweilige zuständige Prüfungsausschuss. Die
Studierenden sind vor der Entscheidung zu hören.

In § 15 werden folgende Absätze 5a und 5b ergänzt: 

(5a) Die Verwendung von Künstliche Intelligenz-Anwendungen (KI-Anwendungen), die nach 
bestimmten Vorgaben automatisiert Inhalte erstellen können, stellt ein unzulässiges Hilfsmittel bei 
Prüfungs- und Studienleistungen gemäß § 8 bis 13 dieser Ordnung dar, wenn nicht die Nutzung von KI-
Anwendungen nach Abs. 5b erlaubt ist. Bei Prüfungsleistungen, für die eine Eigenständigkeitserklärung 
gefordert wird, ist in dieser ebenfalls durch die Studierenden ausdrücklich zu versichern, dass sie 
insbesondere nicht mithilfe einer KI-generierten Unterstützung erstellt worden sind. 

(5b) Abweichend von § 15 Abs. 5 sowie Abs. 5a wird festgelegt, dass die Verwendung von KI-
Anwendungen als Hilfsmittel bei Studien- und Prüfungsleistungen im Modulhandbuch in dort näher 
bestimmter Art und in näher bestimmtem Umfang unter Einhaltung von ebenfalls näher bestimmten 
Kennzeichnungspflichten gestattet werden kann. Zudem kann die Verwendung von KI-Anwendungen 
von den Prüfenden des jeweiligen Moduls rechtzeitig (i.d.R. zu Vorlesungsbeginn) in schriftlicher Form 
gestattet werden. Soweit im Modulhandbuch oder von den jeweiligen Prüfenden hierzu nichts anderes 
bestimmt ist, haben die Studierenden mindestens die Quelle/Herkunft anzugeben und die eingesetzten 
Prompts zu dokumentieren. Bei Prüfungsleistungen, für die eine Eigenständigkeitserklärung gefordert 
wird, ist in dieser ebenfalls durch die Studierenden ausdrücklich zu versichern, dass sie die von den 
jeweiligen Modulbeschreibungen und/oder von den jeweiligen Prüfenden für die Verwendung von KI-
Anwendungen vorgesehenen Regelungen eingehalten und insbesondere die von den KI-Anwendungen 
generierten Inhalte kenntlich gemacht haben; sie haben weiter zu versichern, dass sie die KI-generierten 
Inhalte kritisch auf sachliche Richtigkeit geprüft haben. 

§ 15 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

(6) Entscheidungen nach Abs. 3, 4, 5, 5a und 5b sind vom jeweils zuständigen Prüfungsausschuss oder
der von ihm zu bestimmenden Stelle den Studierenden mitzuteilen, zu begründen und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

Abschnitt II   Inkrafttreten 

Diese Änderungsordnungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im amtlichen 
Veröffentlichungsorgan der Hochschule Trier „publicus“ in Kraft. Sie gelten für die Studierenden, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens in den in Artikel 1 bis 3 bezeichneten Studiengängen in die genannten 
Prüfungsordnungen eingeschrieben sind oder nach Inkrafttreten dieser Änderungsordnungen das 
Studium in den genannten Studiengängen in den genannten Prüfungsordnungen aufnehmen bzw. 
fortsetzen.  

Trier, den 24.07.2024 

gez. Prof. Dr. Klaus Helling 

Der Dekan des Fachbereichs Umweltwirtschaft/Umweltrecht der Hochschule Trier 
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